
Allgemeines 
 
Das Schulprogramm  
Es hat eine Gültigkeit von 3 Jahren (2021-2024) und widerspiegelt den Prozess der Überarbeitung. Alle darin aufgeführten Themen werden unterteilt in Sicherungs-  und 
Entwicklungsthemen. Sicherungsthemen werden bereits umgesetzt oder sind sogar institutionalisiert worden; es sind Themen, die zur Entwicklung der Sekundarschule 
Liestal beigetragen haben. Entwicklungsthemen stellen Neuerungen dar, welche die Schule als Herausforderung angehen will. Das Raster des Schulprogramms folgt dem 
Vorschlag des AVS (Amt für Volksschule) 
Die Überarbeitung der Themen erfolgt in Zusammenarbeit mit den Konventen. 
Folgende drei Vorgänge sind möglich: 

1. Die SL gibt dem Schulkonvent den Auftrag zur Überarbeitung eines Schulprogrammpunktes. 
2. Die SL überarbeitet mit einer vom Schulkonvent gewählten AG einen Schulprogrammpunkt. 
3. Die SL macht einen Vorschlag zur Überarbeitung eines Schulprogrammpunktes und legt ihn den Schulhauskonventen gleichzeitig zur Vernehmlassung vor. 
4. Der Schulhauskonvent richtet Änderungsanträge zum Schulprogramm für den nächsten Entwicklungszyklus an die Schulleitung. Bei Nichteinigung hört der 

Schulrat den Vorschlag der Schulleitung und den Gegenvorschlag des Schulhauskonvents an und entscheidet. 
 
Die Handbücher 
Jedes Schulhaus verfügt über ein Handbuch der Sekundarschule Liestal. Das Handbuch ist die Sammlung der Regelungen, die aus den Schulprogrammpunkten 
hervorgehen. Für die Überarbeitung von Handbuchpunkten gilt das analoge Vorgehen, wobei die Mitwirkung/ Anhörung durch den Schulhauskonvent und die 
Entscheidung durch die SL erfolgt. Bei Nichteinigung kann der Schulhauskonvent sein Begehren über die LP-Vertretung an den Schulrat richten. Dieser entscheidet nach 
Anhörung beider Varianten. 
 
Zeichenerklärung 
 
Handbucheintrag Sekliestal  Zu diesem Schulprogrammpunkt existiert eine ergänzende einheitliche Regelung für beide Schulhäuser. 
Handbucheintrag Burg    Zu diesem Schulprogrammpunkt existiert eine schulhausspezifische Regelung im Handbuch des Schulhauses Burg.  
Handbucheintrag Frenke   Zu diesem Schulprogrammpunkt existiert eine schulhausspezifische Regelung im Handbuch des Schulhauses Frenke 



Gesetzliche Grundlagen 
 
• Bildungsgesetz (SGS 640) 

§§ 58, 59, 61, 70, 71, 74, 77, 82 
• Verordnung f̈ür die Sekundarschule (SGS 642.11) 

§§ 28, 30, 31, 33, 41, 45 
• Verordnung für die Schulleitung (SGS 647.12) 

§ 20 
• Verordnung über die schulische Laufbahn (SGS 640.21) 

§§ 18, 19, 20,23,24,38,39,46,47,  
 
Das Amt für Volksschulen und die Stabsstelle Bildung der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion definieren das Schulprogramm im Handbuch für Schulräte und 
Schulleitungen der Volksschule und der Musikschule (Oktober 2007): 
 
Das Schulprogramm ist eine auf mehrere Jahre hin ausgerichtete Sammlung von Vereinbarungen zwischen Kollegium (Mitwirkung und Anhörung) und Schulleitung 
(Federführung und Antrag an den Schulrat) über die Umsetzung des kantonalen Bildungsauftrags und die Nutzung der Freiräume. 
 
Der Schulrat genehmigt das Schulprogramm und beschliesst Massnahmen aufgrund der Ergebnisse des Qualitätsmanagements. Der Vollzug, einschliesslich des 
jährlichen Aktionsplanes, obliegt der Schulleitung. 
 
Die Schulleitung ist für die Information der Öffentlichkeit und der Schulbeteiligten nach der Genehmigung durch den Schulrat verantwortlich. 
 
 

 
 



Die Übersicht „Entwicklungszyklus 2021 -2024“ 
 
Unser Schulprogramm unterliegt einer ständigen Veränderung. Die folgende Übersicht informiert über die zeitliche Priorisierung der Entwicklungsthemen. Alle daraus 
neu erarbeiten Sicherungsthemen sind per Umsetzungstermin gültig, werden aber erst im Schulprogramm des Entwicklungszyklus 2024 - 2027 als Sicherungsthemen 
abgebildet. 
 
Entwicklungspunkt: 
 

 

Der orangefarbene Schulprogrammpunkt steht im 
Entwicklungsstatus. Der berücksichtigte, abgebildete Leitbildpunkt 
(blau) zeigt das vorgesehene Jahr innerhalb des 3-Jahres-Zyklus an.   

 
aktualisierter Handbuchpunkt: 
 

 

Dieser Handbuchpunkt ist zum Erscheinungstermin des 
Schulprogramms bereits aktualisiert worden. 

 
zu aktualisierender Handbuchpunkt: 
 

 

Dieser Handbuchpunkt wird zum angegebenen Zeitpunkt 
überarbeitet. 

 
 


